
 
 
 
 

Vergütungsvereinbarung 
 
 
zwischen     
 
Frau /Herrn  
 
und 
 
Anwaltskanzlei   Filchner  Urban  Biesinger, Hafenbad 35, 89073 Ulm 
 
wird in der Angelegenheit: 
 
 
für das erste Beratungsgespräch eine Pauschalgebühr in Höhe von maximal 
€ 190,-- zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer vereinbart.  
 
Für die Erstberatung ist die Dauer von bis zu ca. 1 Stunde vorgesehen. 
 
Die Erstberatungsgebühr kann auf eine weitergehende anwaltliche Beratung und/oder 
Tätigkeit in derselben Angelegenheit innerhalb 1 Jahres angerechnet werden, je nach 
späterer Vergütungsvereinbarung. 
 
Das Honorar wird sofort nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 
 
 
Ulm,  
 
 
 
 
....................................................   ............................................ 
Anwaltskanzlei      Auftraggeber/in 
Filchner  Urban  Biesinger      
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